
Gemeinde Damshagen 
 
 

Beschlussvorlage 
BV/03/23/038 
öffentlich 

 

 

Pflanzung von Mammutbäumen in gemeindeeigenem 
Wald 

Organisationseinheit: 

Bauwesen 
Datum 

07.09.2023 
Bearbeiter: 

Mirko Hendler 
Verfasser: 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Bauausschuss der Gemeinde Damshagen 
(Vorberatung)  Ö 

Gemeindevertretung Damshagen (Entscheidung)  Ö 
 
Sachverhalt: 
Auf Vorschlag eines Bürgers, sollen in einem Waldgebiet der Gemeinde Damshagen junge, 
selbstgezogene Mammutbäume gepflanzt werden. Das Thema war bereits mehrfach im 
Bauausschuss, aus dem es positive Rückmeldungen gab. Hierzu sollen nun eine geeignete 
Fläche in Damshagen gefunden werden. Ein Vororttermin an einer Waldfläche bei den 
Kleingärten in Damshagen am 20.09 um 18:00 soll Aufschluss geben. Für den Standort ist 
wichtig, dass ausreichend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist. Mammutbäume vertragen 
keine anhaltende Trockenheit oder Staunässe.  
Vor der Pflanzung muss noch eine Genehmigung der Naturschutzbehörde eingeholt werden. 
Erforderliche Genehmigungen für Pflanzung: 
Für das Ausbringen von Pflanzen, deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht 
oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt bedarf der Genehmigung vom 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Art. 40 BNatSchG).  
 
Aufgrund der Größe der Bäume die Herr Grimm angezogen hat, müssen diese bald 
gepflanzt werden, vorzugsweise im Herbst.  
Zu klären ist aber noch wer die Pflanzung vornimmt und ob eventuell noch Zaun und 
Befestigungsmaterial benötigt wird. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Mammutbäume auf der ausgewählten Fläche zu 
Pflanzen. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 
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 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 
 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  
 
x Keine finanziellen Auswirkungen. 

 

 

Anlage/n: 
1 Gemeindeeigene Flächen Damshagen öffentlich 

 
2 2023-09-08 Übersicht Gärten Pariner Weg öffentlich 
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Datum:
07.09.23 14:57

Nutzerkürzel:
AK99

Maßstab:
1:2500

Blatt-Nr.:
1

Gemeindeeigene Flächen Damshagen 
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